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schlage dienen eigentlich nur zur Rechtfertigung der
gestrigen Majorität und zur Beruhigung der Minors
tat, welche leztere gestern behauptete, daß die 2 ita
p. C. mehr auskragen, als der Staat für die Entschà-
digimg bedürfe; wenn nun dieses wirklich der Fall ist,
so wird durch Kuhns Antrag die Minorität vor dem
gefchüzt, was sie hauptsächlich fürchtete, daß der
Staat einen Ueberschuß erhalte und dadurch die Regie-
rung sich einen Schaz sammeln könne; die Aus sich-

rung selbst kvmntt ihn? keineswegs schwierig vor, und
daher unterstrich er den Antrag und stimmt überhaupt
im Allgemeinen der Verweisung aller gefallnen Vor-
schlage in die Commission bei. Secreran unterstüzt
Kilchmann und fodert, daß Kühn deine Motion, so
wie Egg schriftlich auf das Bureau lege. A m mann
folgt Hubern. Wyder stimmt bei und fodert Ab-
stimmung, welche erkannt wird. Da sich 48 Mitglie-
der für die Tagesordnung und 48 wider dieselbe finden,
so wird der Namensaufruf vorgenommen; durch den-
selben wird mit 51 Stimmen gegen 46 die Tagesord-
nung verworfen, und dagegen alle Antrage an die
Commission gewiesen.

A k er mann fodert, daß die Commission auch
darüber einen Vorschlag mache, wer bei einer solche»
Austheilung eines allsàlligen Ucberschusses als arm an
gesehen werden soll. Cartier begehrt daß Acker
mann der Kommission seine abfällige» Bemerkungen
unmittelbar anzeige. Man gebt zur Tagesordnung.

Das Vollziehungsdircklorilim glaubt, der ih. §.

des Klostergcsetzcs sollle einige Ansuahmen leiden,
und diejenigen fremden Klostcelcute welche durch ihre
Kenntnisse und Talente sieh nüzlich machen, und durch
rhre politische Aufführung keinen Anstoß gegeben ha-
ben, von diesem Gesez auegenommen werden. L n sch c r
fodert Verweisung dieses Gegenstandes an die Klo-
sterkommifswn. Nuee folgt Lnschcrm weil er in die
fcr Bothschaft nur ein Feld für Partheilichkeit steht:
auch nach Aufhebung des Jesnitcrordens war allgc-
meines Geschrei, nun könne die Jugend nicht mehr
erzogen werden, und doch, Gott Lob, kriechen wir
nichst auf allen Vieren, und die eine» und andern aus
uns haben doch soviel gelernt, daß sie sich selbst unter
schreiben können, und so hoff ich werde auch unsre

Jugend erzogen werden, wann schon die fremden
Pfaffen abreisen; endl'ch wundert er sich daß das
Dekret noch nicht in Ausübung geseZt worden ist. —
Zimmer mann freut sich aus vieler Botbschasl zu
vernehmen, daß es Mönche giebt, die der Sache der
Freiheit nicht ungünstig sind und sich um die Erzic
hung verdient machen: er glaubt, man soll gegen diese

gerecht seyn, und daher der Bochschaft entsprechen
indem vom Direktorium Unparrheilichkeit zu erwarten
ist. Huber sieht dtt Sache als zu einfach an, um sie

an eine Kommission zu wessen, und kennt keinen Grund,
warum die gefoderte Ausnahme nicht gestattet werde»
ßollte; er glaubt ts wäre ju wünschen wir könnten

alle unsere unwissende Mönche gegen fremde, unter-
richtete auswechseln!, und daher stimmt er ganz Zum
mermann bei. A über werth folgt Zimmermann,
weil, wenn ilcberfluß an Erziehern in Helvetica wäre,
das Direktorium nicht diese Ausnahme fo-dern würde.

Wyder folge auch laut dem 2g. §. der Konstitution,
und weil die mönchische oder die weltliche Kleidung
hierüber keine Ausnahme bewirken soll. He cht folgt,
Und wundert sich daß uns das Direktonnui etwas
frage, zu dem es schon durch die Konstitution be-

rechligt ist. Carmintran stimmt mit Freude der

Bochschaft bei. Weber stimmt ganz bei, und recht-

fertigt das Direktorium, daß es über eine bestmimte
Ausnahme von einem unsrer Gesetze, die G-ftzacburg
um Rath fragt. Sccretan will den Weg der Konsti»
stilution gehen, und keine Gcsctzcsansnakmen machen,
also nur antworten, daß es der Sorgfalt des Direk-
toriums überlassen seyn soll, den 2Z. Z. der Koastitu-
klon auch auf Klostergcistliche anzuwenden. Nnce
erklärt, daß er den iy. K des Klostergcsetzcs für kvn-

stitntionswidrig ansehe. Die vom Direktorium be-

gehrle Ausnahme wird gestattet.
(Die Fortsetzung folgt.)

Beschluß des Vollzielnmgsdl'rcktoritnns, be--

treffend d e Niederlassung fränkischer Bür-
ger in Heîvelien.

Das Vollziehungsdirektomim u. s w.

In Betrachtung, daß der nennte Artikel des Bund-
iiisseö nur der fränkischen Repubi k, den Bürgern der-
selben d-e freie Niederlassung in Helvetirn, und die

Bcnifsausnbung gleich den helvetischen Bürgern zu>

sichert

In Betrachtung, daß die Vollziehung dieses Vr<

tikels nähere Bestimmungen erfodcit.
Nach Anhörung seines Ministers der innern

gclkgciihritcn
Beschließt:

1. Ein fränkischer Bürger, der sich im Gebiete
der helvetischen Republik niederlassen will, ist gchal-
ten sich an den Regierungs ' "thalter des Kautons
zu wenden, in dem er seinen Aufenthalt festzusetzen

gedenkt.
2. Er wird bei demselben den Beweis führen, daß

er ein Bürger der fränkischen Republik, und im Bc-
stz der einem solche» zukommenden R-chre fty.

Z. Er wird demselben noch übervies die erfoder-
lichen Passe vorlegen, und ihre Nichtigkeit prüfen
lassen.

4- Er wird demselben die G«mcinde anzeigen in

Welcher er sich niederzulassen gesinnt ist.
5 Er wird daselbst jeden Beruf und jedes Ge-

werbe, welches die Gesetze allen hckvckische» Bürgern



ohne Unterschied auszuüben gestatten, ebenfalls aus-
üben können.

6. Er wird sich dabei denjenigen Bedingen unter-
ziehen, an welche eine jede Art von VeiufSausübuug
für helvetische Bürger gebunden ist. und vis zur Et-
scheinung eines allgemeinen und gleichförmigen Gc-
setzes die in jedem Kanronc übliche und noch uichl
aufgehobene Regel befolge»

7. Er wird sich gegen den Regiermigsstatthalter
erklären, ob er an seinem Nicdenallungsorte einen
Beruf, und welchen er daselbst auszuüben gesinnt ist.

8. Er werd demselben geloben, die gesezmaffi;en
Ansagen, deren Angabe letigcrdmgs auf Treue und
Glauben angenommen wird, gewissenhaft zu einrichten.

9. Wenn sein Beruf eine häufige Oneverände-
rung i.-ul sich bringt, so wird er dem RcgleruugSstatt-
Halter nichts dcstoweuigcr eine Gemeinde als seinen
eigentlichen Niederialsnugsort anzeigen, und daselbst
sowohl für die Entrichtung der gesezlichen Abgaben,
als im Falle einer Rechtsstreiligkeit gesucht werden.

10. Nach Erfüllung dieser Vorschriften wird ihm
der Regieruugsjtatthalter eine bestimmte Aufenthalts-
bewillign 11 g ertheilen.

11. Der Beschluß des Vollzichuiigsdi'rcktoriums
vom giften Augustmonat, welcher die Lerheiralhungs.
bedinge für Fremde in Helvetic» bestimmt, kann auf
fränkische Bürger nicht ausgedehnt werden.

12. Jeder Regierungsstatthalter wird ein ZZerzeich-
niß über'dtc in seinem Kantone »iedergciassenen Bür-
ger der fränkischen Republik führen.

ilZ. Dieser Beschlug soll von den Rcgierungsstatt
Haltern auch den Verwalrungskammcrn mitgetheilt,
und in der Vollstreckung der Gcwerbs- und Han-
delsgesetze von denselben zur Richtschnur genommen
Werden.

14. Der Minister der innern Angelegenheiten ist
mit der Vollziehung desselben beauftragt.

Also beschlosst-» in Luzer» den i2icn Wemmonar
im Jahr Eintausend sieben Hundcrc neunzig und acht.

Der Präsident des Vollziehenden Direktoriums,
(b.. 8.) Signirt: La harpe.

Im Namen des Direktoriums der Grnr. Sccr.
Eiguiri: Mousson.

Dem Original gleichlautend, Lnzern den 26stc»
Wàmoiiat 1798.

Im Name» des Ministers des Innern
Kasthofer, Eccrctair.

Schreibe»i des Ministers des Innern an die
Verwaltiingc.kaiunmll sämtlicher Kau-
tone, vom 21. Wemmonat 1798.

Obgleich die Gemeindgütcr als Privateigenchum
anzusehen sind, so verdienen sie dennoch besonders in
der neuen Ordnung der Dinge und unter mehr als

einem Gesichtspunkte die Aufmerksamkeit der Regie-
rung zu beschäftigen. Es ist vorzüglich der Besiz der--

selben, der neben den politischen Vorrechten der Haupt-
stadte, den ehmals so wichtigen Unterschied Mische»
den Bürgern einer Gemeinde und den Mchtbütger«
gegrünbet hat, ein Unterschied der dem Geiste und
Wesen unsrer Verfassung so ganz zuwider lauft, daß
er, nur allein die Theilnahme an jenem Besitze aus-
genommen, such nothwendig unter derselben aufhören
mußte. Zudem ist die Beimtzungsart der liegende»
Gemeindgütcr von einem so bemerkbaren und ausge-
dehnten Einstiche auf Landwirthschaft, Erwerbungs-
fieiß und Wohlstand des Volkes, daß sie der Vorsorge
einer guten Staatsverfassung unmöglich fremd bleibe»
kann. Allein dieser muß nothwendig eine allgemeine
Uebersicht über die verschiedenen Arten des Gemein-
eigcnrhnms, seine Bestimmung und bisherige Verwcn-
sung vorangehen. Ihr seyt daher zur genauen und
vollständigen Beantwortung der folgenden Frage»
aufgefordert:

1.) In wie fern ist die Entstehungsart des Ge-
meineigenthums in euer m Kantone bekannt?

2.) Ist in demselben diese Art von Eigenthum
allgemein eingeführt, oder giebt es Ausnahmen vo»
Gemeinden, die nicht dergleichen besitzen?

3.) Aus welchen Quellen hat das Eigenthum der

Stadtgemeinden einen so viel grossem Zufluß erhalten,
daß es beinahe dnrchgchcnds das Gcmeineigenlhum
der Landbürgcr weit üdertrift? Oder welches sind die

allgemeinen Ursachen dieses Unterschiedes?
4.) Wie hoch kann das Eigenthum derjenige»

Gemeinden, die als vorzüglich reich bekannt sind,
beiläufig angeschlagen werden? und welches ist die

Bevölkerung dieser Gemeinden?
5.) Welches sind die verschiedenen Arten deS

Gemcineigenthuins, als liegende Gründe, an urbarem
und nicht urbarem Lande, Allmenden und Waldungen,
Zehnten, Vodeuzinfe, eintragliche Rechte, Capita«
lien u. s. w.?

6.) Wie werden die liegende Gememdguter m
Rüksicht auf den Anbau des Landes gewöhnlich be-

»uzt, und wie ist die Verwaltung der Gemeinwaldun-
gen bestellt?

7.) Ist die Menge der Gcmeinweiden m eucrm
Kantone "beträchtlich, und welches ist das Verhältniß
des darunter befindlichen urbaren Landes zu demjeni-

gen, das erst durch Austrokuung oder auf andere

Weise müßte urbar gemacht werden?

8.) Sind in den lcztern Zeiten die Falle vo»
Einfuhrung einer bessern Benutzungsart oder von
wirklicher Urbarmachung der liegenden Gemeingüter
häufig vorgekommen? Auf was für Weise und unter
welchen Veranstaltungen der Regierungen haben diese

Veränderungen statt gefunden?

9) Sind viele Gemeinden im Besij von Torfiz

land, und ivfe wird dasselbe von ihnen benuzt?
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